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Text 

§ 23h. (1) Versäumt der Patient die tägliche Einnahme, so dürfen die nichtbezogenen Dosen des 
Substitutionsmittels nicht an einem anderen Tag abgegeben werden. Gibt der Patient an, dass das 
abgegebene Substitutionsmittel in Verlust geraten oder erbrochen worden ist, ist dieses von der Apotheke 
nicht zu ersetzen. In diesen Fällen ist der verschreibende Arzt zu verständigen. Diesem obliegt es zu 
beurteilen, ob eine medikamentöse Behandlung im Hinblick auf Entzugsbeschwerden angezeigt ist. 

(2) Die Aufteilung auf mehrere Tagesportionen ist in der Apotheke dann vorzunehmen, wenn diese 
Abgabeform auf der Substitutionsverschreibung vermerkt und die kontrollierte Einnahme sichergestellt 
ist. 

(3) Im Falle, dass der Patient auf Grund einer Erkrankung an der kontrollierten Einnahme oder 
Abholung des Substitutionsmittels verhindert ist, darf die Apotheke dieses an eine vertrauenswürdige 
Person ausfolgen. Diese Person hat sich durch einen amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen und die 
Erkrankung mittels ärztlicher Bestätigung nachzuweisen. Die Ausfolgung des Substitutionsmittels ist von 
der Apotheke zu dokumentieren. An Minderjährige darf das Substitutionsmittel nicht ausgefolgt werden. 
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